
Amt für Schule und 

Bildungskoordinierung 

Aufbau, Organisation, 

Aufgaben und Personal 

des Amtes 40 



Kreisverwaltung 

 Dezernat 6 
Schule, Kultur und Sport, Jugend,  

psych. Beratungsdienste, Archiv 

Dezernent: Thomas Wagner 
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Amt für Schule und 

Bildungskoordinierung, Amt 40 

• Abt. 40.1, Schulaufsicht  

   und Ausbildungsförderung 

 Abteilungsleiter: Jörg Nohl 

• Abt. 40.2, Schulverwaltung 

• 40-RBB, Regionales Bildungsbüro 
 



Amt für Schule und 

Bildungskoordinierung, Amt 40 

Abteilung 40.1,  

Schulaufsicht und Ausbildungsförderung 
 

Staatliche Schulaufsicht, 40.11 

Schulaufsichtsbeamte (schulfachlicher Teil) 

Verwaltungspersonal (verwaltungsfachlicher Teil) 

 

Ausbildungsförderung, 40.12 

Bearbeitung von Schüler-BAFöG 
(Die Vorstellung erfolgt in einer nachfolgenden Sitzung durch Frau Grotklags) 



Amt für Schule und 
Bildungskoordinierung 

Ausbildungsförderung 40.12 
Sachgebietsleiterin: Helene Grotklags 

Top 2 

6. Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Bildungskoordinierung 

am 23.11.2015 



Die Aufgaben, die sich aus dem  BAföG ergeben, 
werden im Auftrag des Bundes als Pflichtaufgabe 
durch den Rhein-Sieg-Kreis ausgeführt. 

Personal: 5 Bedienstete (davon 3 in Teilzeit) 
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Antragszahlen 



 Bewilligung von Finanzmitteln für eine 
schulische Ausbildung, wenn die 
erforderlichen Mittel für den individuellen 
Unterhalts- und Ausbildungsbedarf nicht zur 
Verfügung stehen 

 Beratung von Antragstellern und/oder deren 
Eltern 

 

 

Aufgaben des Amtes für 

Ausbildungsförderung 
 



dem 
Grunde 
nach 

 Anspruchsprüfung 

Erstausbildung/ 

weitere Ausbildung 
Altersgrenze 

Staatsangehörigkeit förderungsfähige 

Ausbildung 



der 
Höhe 
nach 

 Anspruchsberechnung 

Einkommen/Vermögen 

des Auszubildenden 

Vorausleistung 

bei Verletzung der 

Unterhaltspflicht 

Familienabhängigkeit Bedarfssatz 



 Manuelle Ablehnungsbescheide (weil z.B keine 
förderungsfähige Ausbildung vorliegt oder die 
persönlichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind)  

 Stundungsentscheidungen nach der 
Landeshaushaltsordnung  

 Geltendmachung von übergegangenen 
Unterhaltsansprüchen im Rahmen einer 
Unterhaltsklage   

 Abwicklung von Klageverfahren vor dem 
Verwaltungsgericht Köln 

 Vermögensüberprüfung aufgrund des 
Datenabgleichs  

 Einleitung von Bußgeld- und Strafverfahren  

 

Weitere Aufgaben: 



Weitere Informationen: 

 

 

 BAföG für Studierende an Fachhochschulen, 
Höheren Fachschulen, Akademien und Universitäten 
bewilligen die jeweiligen Studierendenwerke. 

 Für ungedeckte Unterkunftskosten kann ein 
Zuschuss beim Jobcenter beantragt werden  

 Das Bildungskreditprogramm bietet eine zusätzliche 
Unterstützung in Form eines zinsgünstigen Kredites 
und kann beim Bundesverwaltungsamt Köln 
beantragt werden. 

 Finanzierungshilfen für berufliche Fortbildungen sog. 
Meister-BAföG kann beantragt werden bei der 
Bezirksregierung Köln  

 Berufsausbildungsbeihilfen (BAB) für Ausbildungen 
im dualen System (Lehre) werden durch die  
Agentur für Arbeit bewilligt. 


